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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
III/EB77-1 Herr Meyer-Wanke 771/002/2010 
 
Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (EB77):  
Kurzbericht zum Jahresabschluss 2009 
Beratungsfolge Termin Status Vorlagenart Abstimmung 
 
Umwelt-, Verkehrs- und Pla-
nungsausschuss / Werkaus-
schuss EB77 

19.10.2010 öffentlich Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Der Jahresabschluss 2009 des EB77 wurde von der Werkleitung gem. § 25 EBV in Abspra-
che mit dem Wirtschaftsprüfer im Juni/Juli 2010 erstellt.  
Das Wirtschaftsjahr 2009 war wie das Vorjahr maßgeblich geprägt von der am 25. Oktober 
2007 erfolgten Entscheidung des Erlanger Stadtrats zur Erneuerung des Erlanger Bauhofs 
im Rahmen eines ÖPP-Projekts (Vertragslaufzeit bis 2037).  
Nach Vertragsabschluss am 8. Mai 2008 erfolgte unmittelbar im Anschluss der Baubeginn; 
das Projekt wurde in 18 Bauphasen Ende 2009 weitgehend abgeschlossen. 
Die neuen Räumlichkeiten wurden der Öffentlichkeit beim Tag der Offenen Tür am 25. Sep-
tember 2010 vorgestellt. 
Jahresergebnis 2009: 
Das Jahresergebnis 2009 liegt aufgrund der Rückerstattung von Biomüll-Entsorgungskosten 
mit +436 T€ erneut deutlich im positiven Bereich. 
Während die Segmente Stadtgrün und Werkstätten/Lager mit einem nahezu ausgeglichenen 
Ergebnis abschließen, liegt die Sparte Winterdienst aufgrund des starken Winters im 1. 
Quartal 2009 im negativen Bereich (-109 T€). Die entsprechend geringeren Aufwendungen 
bei der Straßenreinigung und die o.g. Rückerstattung führen dagegen in den beiden Gebüh-
renbereichen zu einem deutlich positiven Jahresergebnis (Abfallwirtschaft +248 T€, Straßen-
reinigung +282 T€). 
Das Bilanzvolumen des Betriebs hat sich aufgrund des ÖPP-Projekts auf rund 20,7 Mio EUR 
mehr als verdoppelt. 
Alle weiteren Informationen sind im detaillierten Prüfbericht der Erlanger Treuhand Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft enthalten, der den Mitgliedern der Gremien in Kürze zugeleitet 
wird. Nach Abschluss der ergänzenden Prüfung durch Amt 14 wird der Jahresabschluss  
gem. § 25 EBV (Eigenbetriebsverordnung) dem Werkausschuss und dem Stadtrat zur Be-
schlussfassung vorgelegt (November)..  
 
 
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 


